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AVS - Familien- und Freizeitassistenz 
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 E-Mail: agnes.starz@avs-sozial.at 
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Handy: 0664 / 83 27 875 

Fax: 04352 / 51512  DW 3899 

E-Mail: b.nemetz@avs-sozial.at 
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FAMILIEN -  und  

FREIZEITASSISTENZ   

 

FAMILIEN- UND  
FREIZEITASSISTENZ 

Wie kommen Sie zu unserem  
Angebot? 

 

Nach Kontaktaufnahme mit der Fachbe-

reichsleitung wird ein Termin für ein Erstge-

spräch vereinbart, bei dem offene Fragen ge-

klärt und Informationen ausgetauscht wer-

den. Der Antrag für die Kostenübernahme 

durch das Land Kärnten, wird von uns ge-

stellt. 

 

Unser Angebot umfasst  
folgende Bereiche: 

 

 Ambulante Assistenz 

 Individuelle Begleitung in allen Lebens-

lagen 

 Familienentlastung 

 Beratung 

 Partizipation 

 Empowerment 

 Training und Ausbau von lebens-

praktischen Fertigkeiten 

 Individuelle Freizeitgestaltung  

 Assistenzleistungen beim eigen-

ständigen Wohnen 

 Gruppenaktivitäten 

Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens 

unterstützt durch: 



 

FAMILIEN- und FREIZEITASSISTENZ 
 

Ambulante Assistenz, Unterstützung und Begleitung  
für Menschen mit Behinderung jeglichen Alters   

Familienassistenz 

 

Die Familienassistenz der AVS Kärnten ist 

ein Angebot für Kinder/Jugendliche mit 

mentaler und/ oder körperlicher Behinde-

rung, welche bis zum vollendeten 18. Le-

bensjahr zuhause wohnen. Dieses Angebot 

soll Angehörige, insbesondere Eltern, ent-

lasten und unterstützen. Durch das Angebot 

soll vor allem Zeit für persönliche Regene-

ration entstehen. 
 

Hauptziel: 
Möglichst lange Einbindung des Kindes in 

den Familienverband (ambulante Betreuung 

vor Stationärer) und dann die professionelle     

Unterstützung beim Ablöseprozess. 

Welche Kosten sind dann 
noch selbst zu tragen? 
 

Für die geleisteten Assistenzstunden ist ein 

Selbstbehalt in der Höhe von € 4,15 (exkl. 

10%MWSt.) pro Stunde zu entrichten.  

Weiter werden für Fahrten, welche mit den 

Assistenznehmern durchgeführt werden, 

0,47cent pro Kilometer in Rechnung ge-

stellt. 

 

 

Freizeitassistenz 

 

Das Angebot der Freizeitassistenz der AVS 

Kärnten richtet sich vor allem an Personen 

mit geistiger und/oder mehrfacher Behinde-

rung ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 

und im Familienverband oder in einer 

selbstständigen, nicht vollstationären Wohn-

form leben.  
 

 
 

Hauptziel:  
Unterstützung bei der Alltagsbewältigung, 

die den Betroffenen Selbstständigkeit, Parti-

zipation in der Gesellschaft und eine auto-

nome Lebensführung ermöglichen soll. Indi-

viduelle Freizeitgestaltung als wesentlicher 

Teil davon. 


